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Text 

Alpenweideviehverkehr 

§ 17. (1) Wurden mit den angrenzenden Mitgliedstaaten oder der Schweiz Vereinbarungen über den 
Alpenweideviehverkehr gemäß Artikel 139 AHL getroffen, gelten die Bestimmungen dieser 
Vereinbarung, sofern sie dem unmittelbar anwendbaren Unionsrecht nicht widersprechen. 

(2) Alle Tiere, die im Rahmen einer solchen Vereinbarung zum Weidegang nach Österreich 
verbracht werden und während des Aufenthaltes in Österreich geborene Tiere sind am Ende der 
Weideperiode in den Herkunftsmitgliedstaat zurück zu verbringen. 
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